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Höhere Wirksamkeit der Strafveifahren durch 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Organen

Die gesellschaftliche Wirksamkeit sehen Einzelhandels für diesen
der Rechtsprechung hängt mit da
von ab, wie wir es verstehen, bei 
der vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten und anderen Gesetzes
verletzungen , mit den örtlichen Or
ganen der Staatsmacht zusammen
zuarbeiten und zur umfassenden
Sachaufklärung Sachverständige in 
das Verfahren einzubeziehen.
Diese Schlußfolgerung zogen die 
Justiz- und Ermittlungsorgane des 
Kreises Kalbe (Milde) aus einer kri
tischen Auseinandersetzung mit den 
bisherigen Arbeitsergebnissen. Die 
Ergebnisse der Auseinandersetzung, 
die zugleich den Stand der Durch
setzung des Rechtspflegeerlasses in 
unserem Kreis widerspiegelten, 
werteten Gericht und Staatsanwalt
schaft mit den Mitgliedern des Rates 
des Kreises, mit den Vorsitzenden der 
ständigen Kommissionen des Kreis
tags und den Bürgermeistern der 
Städte und Gemeinden des Kreises 
aus. Unser wichtigstes Anliegen war,' 
zu erreichen, daß die Volksvertre
tungen und ihre Organe die vorbeu
gende Kriminalitätsbekämpfung 
zum Bestandteil ihrer Leitungstätig
keit machen und helfen, die Grund
sätze der sozialistischen Rechts
pflege in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens durch die täg
liche Arbeit mit den Menschen zu 
verwirklichen. Dieses . Bemühen 
führte zu ersten sichtbaren Erfolgen.
So konnten beispielsweise in dem 
Strafverfahren gegen die Spar
kassenagenturverwalterin H., die 
5000 DM Spargelder unterschlagen 
hatte, durch die Mitwirkung eines 
Sachverständigen, sachkundiger
Schöffen und durch die gute .Mit
arbeit des Verteidigers die Ur
sachen und begünstigenden Bedin
gungen der Straftat gründlich er
forscht und in einem Kritikbeschluß 
sachlich begründete Forderungen 
zur Verbesserung der Arbeit der 
Kreissparkasse erhoben werden.
Die Beweisaufnahme ergab u. a., 
daß formale Methoden der An
leitung und Kontrolle der Agentur- 
verwalter durch die Kreissparkasse 
strafbare Handlungen begünstigt 
hatten. Die Revisionen erstredeten 
sich nur auf die Buchungs- und Ab
rechnungsarbeiten und wurden im 
Bestreben, der Angeklagten zu „hel
fen“, regelmäßig angekündigt. Da
durch war es der Angeklagten mög
lich, den jeweiligen Kassenfehl
betrag vorübergehend auszugleichen, 
indem sie mit fingierten Belegen 
Abhebungen von vorschriftswidrig 
verwahrten Sparbüchern vornahm 
und Einzahlungen des sozialisti-

Zweck zurückhielt. Die Revisionen 
wurden nicht ausgewertet. Die 
Agenturverwalter wurden nur in 
finanztechnischen Dingen unterwie
sen, nicht aber mit dem Inhalt ihrer 
Tätigkeit und dem Verwendungs- 

• zweck der Spargelder vertraut ge
macht.
Die Fachabteilung beim Rat des Be
zirks wertete den Kritikbeschluß 
des Kreisgerichts mit den Direk
toren der Kreissparkassen aus. In 
Übereinstimmung mit den Forde
rungen des Gerichts wies die Fach
abteilung des Rates des Bezirkes 
alle Kreise an, die Entgegennahme 
von Verkaufserlösen des sozialisti
schen Einzelhandels in den Spar
kassenagenturen einzustellen, die 
Verwendung der Vordrucke und 
Auszahlungsquittungen exakt zu 
kontrollieren und zu sichern, daß 
die Revisionen unangemeldet durch
geführt , werden. Die Fachabteilung 
kontrollierte gleichzeitig die Durch
führung der Weisung. So führten 
die Schlußfolgerungen aus dem Ge
richtsverfahren schnell zu Verände
rungen in der Leitungstätigkeit.
Die Wirksamkeit des Strafverfah
rens zeigt sich aber nicht nur darin, 
daß durch das Zusammenwirken 
mit den örtlichen Organen die 
Sicherheit im Spar- und Zahlungs
verkehr erhöht wurde und ver
brechensbegünstigende Bedingungen 
beseitigt wurden. Vielmehr konnte 
durch die Hauptverhandlung, an der 
Mitarbeiter der Sparkassen aus 
mehreren Kreisen teilnahmen, und 
durch die Auswertung des Verfah
rens auch Klarheit darüber geschaf
fen werden, daß im Mittelpunkt der 
Leitungstätigkeit der Sparkassen die 
Arbeit mit dem Menschen stehen 
muß.
Eine hohe Wirksamkeit erreichten 
wir auch in dem Strafverfahren ge
gen den LPG-Vorsitzenden S. und 
den Viehpfleger K. wegen fahrläs
siger Brandstiftung. Der LPG-Vor- 
sitzende hatte es unterlassen, 'hm 
bekannte Mängel in den Ställen zu 
beseitigen. So konnte es geschehen, 
daß die unzulässige Verwendung 
von Infrarotstrahlern durch den 
Viehpfleger K. zu einem Stallbrand 
führte und einen Schaden von 
45 000 DM anrichtete.

Da die wesentlichsten Ursachen der 
Brände im Kreis, wie auch dieses 
Verfahren bestätigte, darin liegen, 
daß die Vorsitzenden der LPGs und 
die Bürgermeister der Gemeinden 
noch nicht überall ihre Verantwor
tung für die Durchsetzung und Ein

haltung der Brandschutzbestimmun
gen erkannt haben und Mängel 
nicht sofort beseitigt werden, ver
handelten wir das Verfahren vor 
erweiterter Öffentlichkeit. Die Vor
bereitungen zur Hauptverhandlung 
wurden mit dem Kreislandwirt
schaftsrat und den Ständigen Kom
missionen Landwirtschaft und In
nere Angelegenheiten, Volkspolizei 
und Justiz getroffen. An dem Ver
fahren nahmen vorwiegend Vor
sitzende der LPGs, Brandschutzver
antwortliche, Viehzuchtbrigadiere 
und Bürgermeister aus solchen Ge
meinden teil, die Schwerpunkte in 
der örtlichen Landwirtschaft sind.
Durch die Mitwirkung mehrerer 
Sachverständiger, und zwar eines 
Brandursachenermittlers, des Leiters 
der Feuerwehr und des Kreisarbeits-' 
Schutzinspektors, sowie durch die 
Zeugenaussagen konnte das Gericht 
den Anwesenden die Ursachen und 
begünstigenden Bedingungen des 
Brandgeschehens, die Situation auf 
dem Gebiet des Brandschutzes in 
der betreffenden LPG und im ge
samten Kreis eingehend darlegen 
und ihnen die Auswirkungen der 
Pflichtverletzungen im Brandschutz 
bewußt machen.
Die Hauptverhandlung hat dazu 
beigetragen, daß die Brandschutz
verantwortlichen ihre Aufgaben ver
antwortungsbewußt erfüllen. Im 
Gegensatz zu vergangenen Jahren 
wurden in den Genossenschaften 
rechtzeitig Maßnahmen zum Schutz 
der Ernte festgelegt. Im Mittelpunkt 
stehen vor allem solche Maßnahmen 
wie regelmäßige Arbeits- und Brand
schutzbelehrungen und deren 
schriftlicher Nachweis, ständige 
Überwachung der Sicherheit in den 
Stallungen, Garagen, Treib- und 
Schmierstofflagern und an den 
Druschplätzen, regelmäßige Tempe
raturüberwachung der eingelagerten 
Heu- und Getreideernte.

Positiv ist auch, daß in einigen 
LPGs die innere Betriebsordnung 
dahingehend ergänzt würde, daß die 
Vorstandsmitglieder .nur dann An
spruch auf unverkürzte Vorschuß
zahlungen haben, wenn sie nach- 
weisen, daß sie die jeweiligen 
Brand- und Arbeitsschutzbelehrun
gen in ihrem Verantwortungs
bereich vorgenommen haben.
Der Rat des Kreises schätzte ein, 
daß das Verfahren vor erweiterter 
Öffentlichkeit zu einem Aufschwung 
in der Arbeit auf dem Gebiete des 
Brandschutzes geführt hat, und be
schloß Maßnahmen, die eine stän
dige Kontrolle der Organisierung 
und Durchführung des Brand
schutzes in den Gemeinden sichern.
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